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Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt die Änderung der Satzung über die Straßenreinigung 
(Straßenreinigungssatzung) entsprechend dem Satzungsentwurf i.d.F. vom 06.11.2006. 
 
Sachstandsbericht: 
 
Nach Überprüfung von einigen Straßenabschnitten durch den Arbeitsbereich Tiefbau und 
durch den städtischen Betriebshof wurde festgestellt, dass der Bedarf für die 
Reinigungsklasse III bei der Katharinenfriedhofstraße, Kennedystraße, Merianstraße, 
Moritzstraße und Nordgaustraße nicht mehr gegeben ist. Um für eine Gleichbehandlung der 
Bürger zu sorgen, werden diese Straßen deshalb von der Reinigungsklasse III in die 
Reinigungsklasse II umgestuft. 
Das Straßenverzeichnis zu § 2 Abs. 2 der Straßenreinigungssatzung, das zuletzt durch 
Satzung vom 17.06.2006 geändert wurde (Amtsblatt der Stadt Amberg Nr. 12 vom 
17.06.2006), wurde daher erneut überarbeitet. Es wird durch den nachstehenden Entwurf 
den aktuellen Anforderungen eines wirtschaftlichen effektiven Betriebs der 
Straßenreinigungsanstalt der Stadt Amberg angepasst und durch eine Neufassung 
übersichtlich gestaltet. Die Straßenreinigungssatzung vom 27.07.1977 (Amtsblatt der Stadt 
Amberg Nr. 15 vom 06.08.1977) wird wie folgt geändert: 
 
 

„Satzung über die Straßenreinigung (Straßenreinigungssatzung) 
 
Die Stadt Amberg erlässt aufgrund des Art. 23, 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern folgende 
 

Satzung: 
 

§ 1 
Gegenstand der Änderung 

 
Die Satzung über die Straßenreinigung (Straßenreinigungssatzung) der Stadt Amberg vom 
27.07.1977 (Amtsblatt der Stadt Amberg Nr. 15 vom 06.08.1977, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 17.06.2006 (Amtsblatt Nr. 12/2006 vom 17.06.2006), wird wegen 
Überarbeitung des Straßenverzeichnisses zu § 2 Abs. 2 der Satzung über die 
Straßenreinigung wie folgt geändert: 
 
 

 



 

 

 
Straßenverzeichnis 

 
Das Straßenverzeichnis zu § 2 Abs. 2 der Satzung über die Straßenreinigung wird durch das 
in Anlage beigefügte Straßenverzeichnis ersetzt. 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt zum 01.01.2007 in Kraft. 
 

 

 

 

Martina Dietrich, Baureferentin 

 

 
Anlagen:  
Straßenverzeichnis zu § 2 Abs. 2 der Satzung über die Straßenreinigung 

 

 


